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Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Vertragsinhalt
Alle Angebote sind freibleibend hinsichtlich der Preise und der Liefer-
ungsmöglichkeiten. Ein Auftrag ist erst dann angenommen, wenn er
schriftlich bestätigt oder fakturiert wurde. Inhalt des Angebotes des Be-
stellers sind die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Firma Kebulin-
Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG. Diese sind für beide Vertragsteile al-
lein verbindlich. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners
der Firma Kebulin Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG oder von den All-
gemeinen Verkaufsbedingungen der Firma Kebulin Gesellschaft Kettler
GmbH & Co KG abweichende Regelungen werden nur dann zum Ver-
tragsinhalt, wenn die Firma Kebulin-Gesellschaft Kettler  GmbH & Co. KG
dies durch gesonderte vertragliche Vereinbarung schriftlich anerkennt.
Schweigen gilt nicht als Einverständniserklärung.

2. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung des Rechnungsbetrages für Lieferungen hat innerhalb von 30
Tagen netto oder innerhalb 14 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto zu erfol-
gen. Andere Abmachungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Be-
stätigung. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Bei Rech-
nungsregulierung mit Wechseln gewähren wir keinen Skontoabzug und
belasten den Käufer mit den anfallenden Diskont und Wechselspesen oder
sonstigen Mehrkosten. Werden angenommene Wechsel von der Bank nicht
diskontiert, können wir sofortige Barzahlung beanspruchen. Bei Zahlungs-
verzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem gültigen
Hauptrefinanzierungs-Zinssatz der EZB ab Fälligkeit, spätestens ab Ultimo
des der Lieferung folgenden Monats zu berechnen und von dem Vertrag
zurückzutreten. Bei Wechsel oder Scheckprotesten oder sonstigen Umstän-
den, die die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft erscheinen lassen, wer-
den unsere sämtlichen Forderungen, unabhängig von den vereinbarten Zah-
lungszielen sofort fällig. Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers
und Vorliegen eines Zahlungsrückstandes können wir für weitere Lieferungen
Vorauszahlungen oder Sicherheiten verlangen. Die Aufrechnung durch den
Käufer mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ge-
genansprüchen ist ausgeschlossen. Das gilt auch für das Zurück-
behaltungsrecht gem. § 273 BGB, sofern Anspruch und Gegenanspruch
nicht auf dem selben Vertragsverhältnis beruhen, sowie für das kaufmänni-
sche Zurückbehaltungsrecht gem. § 369 HGB. Bei der Regulierung von reinen
Arbeitsleistungen (Isolierarbeiten) sind die Rechnungen innerhalb von 30Tagen
dato faktura netto zu begleichen.

3. Eigentum
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor, bis sämtliche
gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung
beglichen sind. Der Käufer darf die von uns gelieferten Waren weiterverar-
beiten oder in dem ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterveräußern,
solange er seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns re-
gelmäßig erfüllt. Bei der Verarbeitung unserer Waren gelten wir als Hersteller
und erwerben Eigentum an den neu entstehenden Waren. Erfolgt die Verar-
beitung zusammen mit anderen Materialien, erwerben wir Miteigentum im
Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zu dem der anderen Waren.
Der Käufer tritt alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen wir
Eigentumsrechte haben, zu unserer Sicherung in der Höhe der uns zuste-
henden Forderung ab. Der Käufer hat im Falle der Weiterveräußerung an Drit-
te auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Käufer hat
uns von Zugriffen Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren
oder auf die uns abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten.

4. Verpackung und Versand
Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Trans-
portversicherungen schließen wir nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf
Kosten des Empfängers ab. Die Gefahr für die Waren geht auf den Käufer
über, sobald die Waren dem Transportunternehmen übergeben worden
sind oder unser Werk oder Lager verlassen haben. Hinsichtlich der Ver-
sandart, des Versandweges etc. verfahren wir nach den Wünschen des
Käufers oder nach bestem Wissen. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr
dafür, dass alle Vergünstigungen frachtlicher oder sonstiger Art berück-
sichtigt werden können. Bei Frachtvorlage werden Transportkosten im
Namen und auf Rechnung des Bestellers verauslagt und sind uns in jedem
Fall ohne Abzug von dem Käufer zu erstatten. Evt. Einreden hinsichtlich
der Höhe der Frachtkosten etc. sind von dem Käufer direkt gegenüber
dem Frachtführer zu erheben. Der Versand unserer Erzeugnisse erfolgt
teilweise in Kartons oder Paketen, welche zu Selbstkostenpreisen be-
rechnet und nicht zurückgenommen oder vergütet werden. Wird der Ver-
sand auf Paletten durchgeführt, so wird der Preis für die Paletten in Rech-
nung gestellt. In dem Fall der unversehrten Rückgabe der Paletten werden
die Kosten erstattet. Die Kosten der Paletten und des Rückerstattungs-
betrages ergeben sich aus den jeweils dafür bestehenden Preislisten.

5. Teillieferungen
Teillieferungen gelten als besonderes Geschäft und werden gesondert 
berechnet.

6. Lieferfristen
Es gelten die individuell vereinbarten Lieferfristen unter dem Vorbehalt der
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Krieg, Streik, Aussperrung, Roh-
stoff- und Energiemangel und alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, auch bei
unseren Lieferanten, befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer
Auswirkung von der Verpflichtung zur Lieferung. Solche Ereignisse berechti-
gen uns, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer hat in
diesem Fall keinen Anspruch auf Schadenersatz.

7. Mängel
Beanstandungen wegen offensichtlicher Sachmängel, Falschlieferungen, Men-
genabweichungen sind binnen einer Ausschlussfrist von einer Woche nach Er-
halt der Ware schriftlich geltend zu machen. Verdeckte Mängel sind unverzüg-
lich, spätestens aber nach 12 Monaten schriftlich zu rügen. Mangelhafte Waren
nehmen wir zurück und ersetzen sie durch einwandfreie Waren. Ein darüber hin-
ausgehender Anspruch auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, wenn wir nicht
bestimmte Eigenschaften zugesichert haben. Die Zusicherung bezieht sich, so-
weit im Individualvertrag nichts anderes vereinbart worden ist, nur auf die Sache
selbst. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird nicht übernommen. Die Ge-
währleistungsansprüche für die von uns durchgeführten Arbeitsleistungen ver-
jähren binnen 6 Monaten nach Abnahme. Eine Haftung für Mangelfolgeschä-
den wird ausgeschlossen. Bei Einschaltung eines Erfüllungsgehilfen haften
wir nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

8. Abrechnung von Arbeitsleistungen
Die Abrechnung von Arbeitsleistungen erfolgt nach Beendigung der Arbei-
ten lt. gemeinschaftlichem Aufmaß. Die uns zwischenzeitlich vom Auftrag-
geber oder dessen Bevollmächtigten bescheinigten, von unserem Personal
verfahrenen Stunden sind endgültig. Bei längerer Arbeitsdauer über mehre-
re Monate hinaus besteht für uns die Möglichkeit, monatliche Abschlags-
rechnungen zu erstellen. Vertragsinhalt sind die VOB, soweit nicht schriftlich
eine abweichende Regelung getroffen wird.

9. Vertragsverletzungen
Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einer leicht fahrlässigen Ver-
letzung unserer vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten beruhen, werden
unabhängig von dem Rechtsgrund ausgeschlossen.

10. Kunden- und Fachberatung
Unsere Kunden- und Fachberatung ist freiwilliger Kundendienst, der keine
Haftung unsererseits begründet. Die Beratung befreit den Käufer nicht von
eigener Prüfung unserer Produkte auf Eignung für den gedachten Zweck und
von sorgfältiger Beachtung unserer Verarbeitungshinweise.

11. Muster / technische Daten
Unsere Produkte werden nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt.
Für die Beschaffenheit der gelieferten Ware sind die von uns bereits vorge-
legten Muster maßgebend. Geringe Abweichungen bilden keinen Grund zu
Beanstandungen. Darüber hinaus gelten die einschlägigen DIN-Vorschriften
sowie unsere werkseigenen Normen für die Beschaffenheit und zugesicher-
ten Eigenschaften der Ware. Die in unseren Druckschriften und technischen
Merkblättern enthaltenen Daten entsprechen dem uns bekannten techni-
schen Stand zum Zeitpunkt der angegebenen Drucklegung. Bei Drucksa-
chen, die älter als 6 Monate sind, ist eine Rückfrage notwendig.

12. Schutzrechte
Vom Käufer zur Ausführung eines Auftrages überlassene Muster, Modelle, Zeich-
nungen oder Vorschläge anderer Art werden von uns nicht geprüft. Der Käufer
übernimmt die Haftung dafür, daß keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Für
alle mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, die uns aus der Verletzung solcher
Schutzrechte entstehen, hat der Käufer Schadenersatz zu leisten.

13. Datenschutz
Wir sind berechtigt, die durch die Geschäftsbeziehung oder im Zusammen-
hang mit dieser erhaltenen Daten über den Käufer, unabhängig davon, ob
diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes zu verarbeiten.

14. Erfüllungsort
Erfüllungsort für die Leistungen des Käufers ist Herten-Westerholt.

15. Gerichtsstand
Ist der Besteller Kaufmann, so wird bei sachlicher Zuständigkeit eines Amts-
gerichts als Gerichtsstand Recklinghausen, bei sachlicher Zuständigkeit 
eines Landgerichtes als Gerichtsstand Bochum vereinbart;  als Gerichts-
stand für das Mahnverfahren wird Recklinghausen vereinbart.

16. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer einzelnen der vorstehenden Regelungen läßt die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (Stand 03/05)

Stand 03/05



Preisliste

Zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung. Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.

Fugenband 
Geprüft gem. ZTV Fug - StB 

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Lieferform:

– 	 Zur Auslieferung kommen nur volle Kartons.

– 	 Bei Palettenversand max. 30 Kartons,
	 eingeschrumpft auf Europaletten im Austausch.

	Artikel-	 Profil	 Inhalt	
	 Nr.	 mm	 m/Karton	 ‑ /m

	21110	 20 x 8	 72	 1,17

	21112	 25 x 8	 60	 1,22

	21114	 30 x 8	 48	 1,50

	21116	 35 x 8	 48	 1,60

	21118	 40 x 8	 36	 1,80

	21119	 45 x 8 	 36	 2,15

	21126	 20 x 10	 60	 1,30

	21128	 25 x 10	 50	 1,50

	21130	 30 x 10	 40	 1,65

	21132	 35 x 10	 40	 1,80

	21134	 40 x 10	 30	 1,90

	21136	 45 x 10	 30	 2,30

	21138	 50 x 10	 30	 2,55

Artikel-	 	 Gebinde	
	 Nr.		  Ltr.	 ‑ /Ltr.

	27110		  1	 5,30

	27120		  5	 4,25

	27130		  10	 3,95

FB-Voranstrich



Preisliste

Zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung. Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.

Fugenband
selbstklebend
Geprüft gem. ZTV Fug - StB

Corabit SK-Voranstrich wird kostenlos mitgeliefert.

Armierungsbahn
selbstklebend

–	 rissüberbrückende, selbstklebende 
	 Armierung im Asphaltstraßenbau

–	 Dicke ca. 2,5 mm

Nahtkleber 
Der Corabit-Nahtkleber ist eine kaltverarbeitbare,
bitumenhaltige, polymermodifizierte Masse zur
dauerhaften Verbindung von Nähten und An-
schlüssen beim Einbau von Asphaltmischgut
und Gussasphalt.

	Artikel	 Profil	 Inhalt	
	 Nr.	 mm	 m/Karton	 ‑ /m

	22312	 25 x 8	 60	 1,75

	22314	 30 x 8	 48	 1,90

	22316	 35 x 8	 48	 2,20

	22318	 40 x 8	 36	 2,50

	22330	 30 x 10	 40	 2,20

	22332	 35 x 10	 40	 2,55

	22334	 40 x 10	 30	 2,75

	Artikel-	 Länge	 Breite	
	 Nr.	 m	 m	 ‑ /m2

	25120	 15	 0,5	 11,90

	25110		  1,0

	Artikel-	 Liefer-		
	 Nr.	 form	 kg	 ‑ / kg

	 26120	 Hobbock	 ca. 25	 4,05

             SK



Preisliste

Zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung. Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.

Betonfugen-
vergussmasse BN
–	 Fugenmasse gemäß DIN EN 14188-1, Typ N2

–	 polymermodifizierte Heißvergussmasse

–	 für Fugen in Betondecken, in Asphaltbelägen
	 sowie zwischen Asphaltbelägen und Beton,
	 Pflaster, Bordsteine usw.

–	 zu verwendender Voranstrich: Corabit Voranstrich VG

Auf Europaletten im Austausch.

Pflastervergussmasse P
–	 für Fugen im Straßenpflaster z. B.
	 Kopfsteinpflaster, Kleinpflaster usw.

Auf Europaletten im Austausch.

	Artikel-	 Karton	 Kartons /	
	 Nr.	 kg	 Palette	 ‑ /kg

	23110	 10	 48	 2,55

	23120	 25	 18	 2,50

	Artikel-		  Gebinde		
	 Nr.		  Ltr.	 ‑ / Ltr.

	27310		  1	 6,30

	27320		  5	 5,20

	27330		  10	 4,95

	Artikel	 Karton	 Kartons /	
	 Nr.	 kg	 Palette	 ‑ /kg

	23210	 10	 48	 1,50

	23220	 25	 18	 1,40

VG-Voranstrich
(Kunststoffhaftgrund)



Preisliste

Zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung. Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.

Bordstein-Kitt
–	 bitumenhaltiger Fugenkitt für Bordsteinfugen

–	 standfest in der Senkrechten auch bei
	 höchsten Sommertemperaturen

Reparaturasphalt
–	 wird kalt eingebaut, zum Beseitigen von 
	 Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von 
	 Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigerriefen, 	
	 Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlag-	
	 löchern.

–	 leicht und problemlos im Handeinbau 
	 zu verarbeiten.

–	 enthält hochwertige Haftmittelzusätze, 
	 haftet dadurch gut auf feuchten Unterlagen.

Ergänzungsprodukt
–	 Corabit FB-Voranstrich

–	 zur Haftverbesserung bei Einbaudicken  
	 unter 1 cm und bei Betonunterlagen.

	Artikel		  Gebinde /		
	 Nr.		  kg	 ‑ / kg

	23310		  36	 2,40

-REP 	Artikel		  Gebinde /		
	 Nr.		  kg	 ‑ / kg

	23410		  25	 1,40



Preisliste

Zuzüglich gesetzlicher MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung. Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.

Schweißbahn für die
Betonbrückenabdichtung
Die Einsatzbereiche des Systems sind die Beton-
fahrbahntafeln von:
Brücken • Tunnels • Parkdecks • Trogbauwerken

Die nichtkaschierte Polymer-Bitumenschweißbahn
mit hochliegender Trägereinlage erfüllt die Anforde-
rungen aus der ZTV-ING, Teil 7, Abschnitt 1 und ist 
in der Liste der geprüften Stoffe der BAST aufgeführt.

Dicke ca. 4,7 mm / Gewicht 5 kg/m2

Sonderlängen auf Anfrage.

EP-Harz Liepox 
ADS 101
Für die Grundierung, Versiegelung und
Kratzspachtelung

Nach ZTV-ING, Teil 7 geprüft und zugelassen im 
System mit Kebuflex BR2.
(2-Komponenten-System)

®

	Artikel-		  Gebinde /		
	 Nr.		  kg	 ‑ / kg

	24310	 Komp. A	 23,1	 9,65

	24320	 Komp. B	 6,9	 9,65

	Artikel	 Länge	 Rollen/	
	 Nr.	 in m	 Palette	 ‑ /m²

	24110	 7,5	 12	 9,15

			 

HANSA-Schweißbahn
1.4401
Spezialschweißbahn mit oberseitiger Edelstahlka-
schierung und einem Träger aus einem Sonder-
Glasgewebe. (Dicke ca. 5 mm)

Für den Einsatz unter Gussasphalt im Bereich der 
Brückenabdichtung nach ZTV-ING, Teil 7 vorrangig 
als Verstärkungsstreifen im Bereich der Kappen.

Länge ca. 7,5 m / Gewicht 5,7 kg/m2

Artikel	 Breite	 Rollen/	
	 Nr.	 in m	 Palette	 ‑ /m²

	24230	 0,33	 45	 25,20

	24220	 0,50	 30

	24210	 1,00	 15
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem 
Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte 
erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

®

Das
anschmelzbare
Fugenband
für den sicheren Nahtverschluss
im Asphaltstraßenbau

         
    SK

jetzt auch selbstklebend


